
wsi mitteilungen 3/2012

235

FORSCHUNG AKTUELL

Die drei Formen betrieblicher  
Altersvorsorge in Deutschland

Seit der Einführung der freiwilligen Riester-Rente 2001 wurde viel über die neuen kom-
plexen Wahloptionen diskutiert. Dabei wurde häufig übersehen, dass auch in der betrieb-
lichen Altersvorsorge die Versicherten zwischen drei Vorsorgeformen wählen können. 
Die Arbeitnehmer können sich zwischen der klassischen arbeitgeberfinanzierten, der  
arbeitnehmerfinanzierten und der tarifvertraglich geregelten Betriebsrente entscheiden. 
Ebenso haben die Versicherten mehrere Optionen beim Vertragsabschluss. Was bedeuten 
diese neuen Optionen für die Wohlfahrtsnutzer und wie verhalten sie sich tatsächlich? 
Welche neuen sozialen Ungleichheiten sind damit verbunden, dass Entscheidungen für 
die Altersvorsorge nötig sind?q

CSABA BURGER

1. Einführung

Im Jahr 2001 wurden die zu erwartenden Renten aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung für die kommenden Ge-

nerationen dramatisch gesenkt. Zugleich wurden staatliche 

Förderkonstrukte und das Recht der Arbeitnehmer auf Ent-

geltumwandlung geschaffen. Damit sollen die Beschäftigten 

in die Lage versetzt werden, durch zusätzliche betriebliche 

und private Altersversorgung einen finanziellen Ausgleich 

für die Rentenphase zu schaffen (Schmähl 2003; Börsch-

Supan/Wilke 2006).w

Bis 2001 galt grundsätzlich, dass die Arbeitgeber (AG) 

zur Entlohnung von Arbeitsleistung, zur Erreichung von 

Loyalität und als Ausdruck der Fürsorge eine Anwartschaft 

auf betriebliche Altersvorsorge (bAV) für die Arbeitnehmer 

finanzierten. Neben der ursprünglich vorhandenen Arbeit-

geber-Arbeitnehmer-Beziehung (Wiedemann 1991) wurde 

durch die Rentenreform eine marktbasierte und individua-

lisierte bAV etabliert (Berner 2008). Seither hat also jeder 

Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Entgeltumwand-

lung, was aufgeklärte, bewusst vorsorgende Arbeitnehmer 

voraussetzt, die ihre Handlungsspielräume einschätzen kön-

nen. Nach der Rentenreform entstand als Variante der Ent-

geltumwandlung eine dritte Vertragsform der betrieblichen 

Altersvorsorge: die tarifvertraglich geregelte bAV. Die Ziel-

setzung hinter der tarifvertraglich geregelten bAV war, die 

Arbeitgeber an der Finanzierung der betrieblichen Alters-

vorsorge durch Entgeltumwandlung zu beteiligen. Diese drei 

unterschiedlichen Wege zur bAV bilden den Gegenstand 

des Artikels. Dabei leiten mich die folgenden Fragestellun-

gen: Welche Konzepte stecken hinter den einzelnen Ver-

tragstypen? Welche Handlungs- und Entscheidungsmög-

lichkeiten haben die Nutzer? Welche Produktgestaltungen 

und sozioökonomischen Merkmale der Vertragsnutzer be-

schreiben am besten die einzelnen bAV-Vertragstypen, wer 

nutzt sie also auf welche Weise?

Zur Beantwortung dieser Fragen knüpfe ich an die Er-

kenntnisse der Literatur zu Betriebsrenten (Clark/Urwin 

2011), Verhaltensökonomie (u. a. Mitchell/Utkus 2004) und 

Nutzerrollen auf Wohlfahrtsmärkten (Blank 2009) an. Eine 

Auswertung der Bestandsdaten des Versorgungswerks Me-

tallRente untermauert die Argumentation, d. h. ca. 300.000 

bAV-Verträge – entsprechend knapp 10 % der Arbeitneh-

mer der deutschen Metall- und Elektroindustrie – bilden 

die empirische Grundlage. Damit bietet sich eine bisher 

einzigartige Möglichkeit, die Nutzung der unterschiedlichen 

Vertragstypen in der deutschen bAV quantitativ zu un-

q Der Autor bedankt sich für die gründliche und hilfreiche 

unterstützung der Koordinatoren und der Redaktion.

w siehe auch die Beiträge von Blank und wilke in diesem 

Heft.
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tersuchen und nicht zuletzt auch den betrieblichen Akteu-

ren die Wirkung ihrer Altersvorsorgemaßnahmen zu zeigen, 

indem Arbeitnehmergruppen bzw. -merkmale mit der Nut-

zung typischer Produktgestaltungen verbunden werden. 

Der Artikel ist wie folgt strukturiert: Zunächst werden 

die drei Ausprägungen der bAV in Genese und Funktion 

hergeleitet und in ihrer möglichen Verbindung von Ver-

tragstypen und Nutzergruppen vorgestellt (Abschnitt 2). 

Dann stelle ich den zugrunde liegenden Datensatz vor und 

formuliere Hypothesen zur Nutzung der bAV (3). Auf die 

statistische Auswertung der Daten (4) folgt schließlich eine 

Diskussion der Ergebnisse im Lichte des sozialpolitischen 

Ziels, Altersarmut zu vermeiden (5).

2.  Die drei Formen betrieblicher  
Altersvorsorge

Die Literatur über die Autonomie und Wahlfreiheit in 

Wohlfahrtsmärkten stellt den Nutzer ins Zentrum ihrer Un-

tersuchungen. Die Wahlmöglichkeiten unterscheiden sich 

jedoch in den einzelnen Feldern der sozialen Sicherung 

erheblich: Die Nutzer von Gesundheitsleistungen (Ewert in 

diesem Heft) sind in einer anderen Wahlsituation als die 

Nutzer von Altersvorsorgeprodukten (Blank 2009). Erstens 

besteht in der freiwilligen Altersversorgung eine Unterlas-

sungsalternative, es gibt keine Zwangsrente. Zweitens gibt 

es in der bAV heute – nach Einführung der drei Formen – 

mindestens drei Entscheidungsträger: den Arbeitgeber, den 

Arbeitnehmer und die Tarifvertragsparteien.

2.1 Genese und Funktion

Zur Kompensation zukünftig sinkender Renten (Börsch-

Supan/Wilke 2006) wurden 2001 staatliche Förderungsme-

chanismen für die eigenständige, freiwillige Altersvorsorge 

– betrieblich und privat – eingeführt. Aus diesem Grunde 

wurde jedem Arbeitnehmer der Rechtsanspruch auf einen 

staatlich geförderten betrieblichen Altersversorgungsver-

trag gegeben, das heißt, der Arbeitnehmer kann von seinem 

Arbeitgeber verlangen, einen Teil seines Entgelts zum Zwe-

cke der Altersversorgung umzuwandeln. Die Hoheit der 

Arbeitgeber in der bAV war damit gebrochen und eine ar-

beitnehmerfinanzierte bAV ins Leben gerufen (Burger/

Clark 2011).

Der Unterschied zur alten bAV ist tief greifend. Klassi-

sche, arbeitgeberfinanzierte Betriebsrenten sind Elemente 

der Vergütungspolitik, die zur Bindung qualifizierter Mit-

arbeiter und Belohnung von Loyalität und Arbeitsleistung 

eingesetzt werden. Im Gegensatz hierzu erfolgt das Angebot 

zur Entgeltumwandlung durch die Unternehmen nur auf-

grund der gesetzlichen Verpflichtung (Burger et al. 2011, 

S. 66). Die arbeitnehmerfinanzierte Variante repräsentiert 

nach Berner (2008) die „individualisierte“ Betriebsrente, in 

deren Rahmen der Arbeitgeber nur marginale Entschei-

dungsfreiheit besitzt und die er weniger zum Zwecke der 

Vergütungspolitik und Unternehmensstrategie einsetzen 

kann. Die Arbeitnehmer, die neuen Kunden, mussten zu-

nächst erkennen, dass es eine partielle Verlagerung der Al-

terssicherung vom Staat zu den privaten Haushalten und 

von Arbeitgebern zu Arbeitnehmern gab (Schmähl 2007).

Die Tarifparteien, Gewerkschaften und Arbeitgeberver-

bände haben nach der Reform die Arbeitnehmer mit zwei 

Maßnahmen unterstützt. Erstens wurden Versorgungswer-

ke der Tarifparteien gegründet. Diese verhandeln unter an-

derem günstigere Konditionen bei Finanzdienstleistern 

durch höhere Skalenerträge. Zweitens wurden Tarifrege-

lungen über Arbeitgeberzuschüsse getroffen. Diese Tarifre-

gelungen variieren zwar bezüglich des Einführungsdatums, 

des finanziellen Umfangs und ihrer Struktur in den Indus-

triezweigen (Burger 2010; Wiß 2011), haben aber gemein-

sam, dass sie grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit der 

Arbeitgeber begrenzen.e 

2.2 Vertragstypen und Nutzergruppen 

Analog zu den im letzten Abschnitt besprochenen drei Aus-

prägungen in der bAV fasst Tabelle 1 drei Wege zur indivi-

duellen bAV zusammen. Die drei Vertragstypen unterschei-

den sich hauptsächlich nach dem Hauptentscheidungsträger, 

der Finanzierungsquelle und dem Zugang einzelner Arbeit-

nehmergruppen zu den Verträgen. 

Die Literatur beinhaltet Hinweise auf vielfältige Fakto-

ren, die auf die gruppenspezifische Nutzung oder Nicht-

Nutzung der Vertragstypen wirken. So kann beispielsweise 

die Art der Hauptentscheidungsträger implizit auf die Pla-

nungstiefe und Planungsart der Arbeitnehmer wirken und 

dadurch die Produktwahl beeinflussen. Clark et al. (2009) 

zeigen, dass die Wahl von Rentenversicherungen (hier: An-

nuitätsprodukten) mit dem Alter, dem Geschlecht, dem 

Familienstand und sogar dem Wohnort zusammenhängt. 

Einen Entgeltumwandlungsvertrag abzuschließen, setzt ab-

sichtliches Handeln und einen klaren Blick in die Zukunft 

voraus, worüber verheiratete Mitarbeiter mit Kindern häu-

figer verfügen als ledige Mitarbeiter. Junge Menschen finden 

Altersversorgung tendenziell unwichtiger als Ältere. 

e Die nach tarifbereichen unterschiedlichen Regelungen bei 

den Arbeitgeberzuschüssen verwischen bisweilen die 

grenze zwischen den drei oben beschriebenen Finanzie-

rungsarten. einige tarifsysteme leisten Arbeitgeberbeiträge 

proportional zum umgewandelten entgelt (thaler/Benartzi 

2004; Beshears et al. 2009): tarifvertrag (tV) des Hotel- und 

gaststättengewerbes, ähnlich auch der chemischen indu-

strie – 150 € fixer Arbeitgeberbeitrag und zusätzlicher Al-

tersvorsorgebetrag von 16 % des umgewandelten Beitrags. 

Der (nach Beschäftigtenzahl) häufigste tariflich vorgeschrie-

bene Finanzierungsweg bleibt der fixe Arbeitgeberbeitrag 

(16 von 47 tV mit insgesamt 9,8 mio. An bei Huke 2011, 

s. 24ff.), in der metall- und elektroindustrie beispielsweise 

319,08 €.
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Die Produktausgestaltung wird von sozioökonomischen 

Faktoren beeinflusst. Es gibt einen indirekten Gruppenef-

fekt, z. B. wenn Männer und Jüngere regelmäßig mehr Ri-

siko in Kauf nehmen als Frauen und Personen, die kurz vor 

ihrer Rente stehen (Clark/Knox-Hayes 2007). Zudem be-

stimmen Geschlecht und Alter, oft auch das Lohnniveau 

und die Erwerbsbiografie die Beitragshöhe in einer bAV. 

Frauen verbringen allein durch Mutterschutz und Erzie-

hungszeiten durchschnittlich weniger Jahre im Beruf (Fit-

zenberger et al. 2004). Das Vertragsentstehen und die Fi-

nanzierungsart beeinflussen die Produktcharakteristika 

aber auch auf eine direkte Weise. Thaler/Sunstein (2008) 

diskutieren, wie das „Framing“ der bAV-Wahlsituation die 

getroffene Entscheidung beeinflusst. Sie belegen beispiels-

weise, dass eine automatische Teilnahme an einem bAV-

Programm, wobei den Arbeitnehmern der Ausstieg offen 

steht („auto-enrollment mit opting-out“), die Teilnahme-

quote deutlich erhöht. Sie zeigen auch, dass die Gestaltung 

des konkreten Zugangs – zum Beispiel mit oder ohne per-

sönliche Beratung – die Entscheidungen beeinflussen kann. 

Offenkundig variiert die Nutzung der individuell gestaltba-

ren betrieblichen Vorsorgeprodukte nach Kriterien, die 

nicht unmittelbar den eigentlichen Vorsorgebedarf wider-

spiegeln. 

3. Daten und Hypothesen

3.1 Datengrundlage

Zunächst stelle ich die zur Analyse herangezogenen Daten 

vor, mit deren Hilfe die Zusammenhänge zwischen Ver-

tragstyp, sozioökonomische Gruppen und Produktgestal-

tung analysiert werden. Dazu wird ein Teil der Bestandsdaten 

des Versorgungswerks MetallRenter, nämlich 300.129 Ein-

zelverträge in der betrieblichen Altersversorgung, verwendet. 

Die untersuchten Verträge wurden zwischen Anfang 2002 

und Ende 2010 in den Durchführungswegen Pensionskasse, 

Direktversicherung und Pensionsfonds abgeschlossen.t Die 

Daten beinhalten Angaben zu den Jahresbeiträgen, der Fi-

nanzierungsart (AG oder AN/Mischfinanzierung), klassi-

scher oder fondsgebundener Kapitalanlage und dem Ein-

schluss von Beitragsdynamik. Darüber hinaus sind Angaben 

über Geschlecht und Alter der versicherten Personen vor-

handen.

3.2  Empirische Klassifizierung der  

Vertragstypen 

Zum Zwecke der Analyse werden vier bAV-Typen definiert, 

die Grundlage für die empirische Untersuchung sind (Über-

sicht 1). Die Vertragstypen werden durch die Art der Finan-

zierung eindeutig bestimmt. Der erste Typ sind die Alters-

vorsorgewirksamen Leistungen (AvwL-Verträge), also die 

ausschließlich AG-finanzierten Verträge mit den tarifver-

traglich definierten Jahresbeiträgen von 319,08  € oder 

159,48 €. Als „klassische“ bAV-Verträge werden alle AG-

finanzierten Verträge klassifiziert, die nicht im AvwL-Spek-

trum liegen. Drittens werden Verträge mit dem maximal 

förderfähigen Jahresbeitrag (4 % der Beitragsbemessungs-

grenze) identifiziert und als „Maximierer“ typisiert (vgl. 

Schwartz 2004). Viertens werden die übrig gebliebenen AN- 

und mischfinanzierten Verträge als Referenzgruppe („Re-

ferenzsparer“) genommen.

TABELLE 1

Vertragstypen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) nach rechtlichem Charakter

Klassische bAV Entgeltumwandlung
Tarifvertrags(TV)- 

bedingte bAV

Hauptentscheidungsträger Arbeitgeber Arbeitnehmer tarifparteien

Finanzierung erfolgt durch Arbeitgeber Arbeitnehmer Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Zugang zu Verträgen
Produktive, loyale  
mitarbeiter

sparer, die sich bewusst  
für eine bAV entscheiden

mitarbeiter im geltungsbe-
reich des tarifvertrages

entscheidungsprozess
Arbeitgeber wählt Zeitpunkt 
und Art der Belohnung

Arbeitnehmer verlangt  
die bAV beim Arbeitgeber

entsprechend des tV wird die 
Art und weise bestimmt

Quelle: Darstellung des Autors. 

r metallRente ist eine gemeinsame einrichtung von ig metall 

und gesamtmetall, die mitte 2011 über 19.000 unterneh-

men vorwiegend in der metall- und elektroindustrie, aber 

auch in den Branchen stahl, Holz- und Kunststoffindustrie 

sowie textil zu ihren Kunden zählte.

t Direktzusage und unterstützungskasse spielen im Bereich 

der entgeltumwandlung keine Rolle und werden deshalb in 

dieser Analyse nicht betrachtet. Beitragsfrei gestellte, ge-

kündigte sowie privat fortgeführte Verträge werden eben-

falls außer Acht gelassen.
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Die Vertragstypen der empirischen Untersuchung wer-

den ähnlich zu den Definitionen in Tabelle 1 definiert. 

AvwL-Verträge entsprechen den TV-bedingten bAV: der 

M+E-Tarifvertrag über Altersvorsorgewirksame Leistun-

gen (TV AvwL), der am 1. Mai 2006 in Kraft getreten ist, 

schreibt jährlich 319,08 € Arbeitgeberzuschüsse für jeden 

Beschäftigten und 159,48 € für jeden Auszubildenden vor. 

Verträge mit diesen Jahresbeiträgen werden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit AvwL-Verträge sein. Es kann zwar 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Kategorie „klassi-

sche bAV-Verträge“ TV-bedingte Verträge anderer Indus-

trien beinhaltet. Da es sich aber um die Daten von Metall-

Rente handelt, sollten solche Verträge in der Minderheit 

bleiben. AN-Finanzierung, unabhängig davon, ob AG-

Beiträge vorhanden sind, bedeutet mehr finanzielle Ein-

bindung des Arbeitnehmers. Deshalb gehören Maximierer 

und Referenzsparer in separate Kategorien. Die Produkt-

gestaltung der Verträge (die Produktbausteine fondsge-

bunden ja/nein, dynamische Beitragsanpassung ja/nein) 

wird nicht zur Definition der Vertragstypen verwendet, da 

sie nicht zwingend aus der Entstehung des Vertrages fol-

gen. 

3.3 Hypothesen

Die Hypothesen repräsentieren die vermuteten Zusammen-

hänge zwischen Vertragstyp, Produktgestaltung und sozio-

ökonomischen Merkmalen. Die Annahmen über die sozio-

ökonomischen Merkmale stammen vor allem aus der 

institutionellen Ausgestaltung der Vertragstypen sowie aus 

der Bereitschaft verschiedener Arbeitnehmer, fürs Alter zu 

sparen. Die Hypothesen über Produktgestaltung werden 

hauptsächlich auf Argumente über „framing“ der Entschei-

dung (direkter Faktor) und die Charakteristika verschiede-

ner Arbeitnehmergruppen zurückgeführt (indirekter Fak-

tor).

3.3.1 AvwL-Verträge 

Die Vermittlung von AvwL-Verträgen ist im Prinzip eine 

Pflicht der Arbeitgeber innerhalb des Geltungsbereiches der 

Tarifverträge, wenn sie vom Arbeitnehmer beansprucht wer-

den. Diese Produkte sind mit den minimalen wählbaren 

Produktbausteinen ausgerüstet, da die Arbeitnehmer, meis-

tens ohne Einzelberatung, in Massen in das Altersvorsorge-

programm aufgenommen werden. Es ist zu vermuten, dass 

die Arbeitnehmer die einfachsten Optionen (garantierte 

Rente, möglichst hohe Sicherheit durch Produkte ohne 

Fondsbindung) wählen und selbst nichts dazuzahlen wollen. 

Die Entscheidung passiert im Prinzip möglichst schnell, d.h. 

bei AvwL-Verträgen vermute ich keine Dynamik der Bei-

träge und einen niedrigeren Anteil von Fondsprodukten 

(Hypothese 1). Zudem werden AvwL-Verträge vermutlich 

überwiegend von jüngeren Mitarbeitern in Anspruch ge-

nommen, da ältere Arbeitnehmer öfter die AG-Beiträge mit 

Eigenleistung aufstocken (Hypothese 2) (Hurrelmann/

Karch 2010) und so in der Kategorie „Referenzsparer“ oder 

„Maximierer“ landen.y

3.3.2 Klassische bAV-Verträge

Bei den klassischen bAV-Verträgen wird davon ausgegan-

gen, dass der bAV-Vertrag nur ein Ausdruck der Belohnung 

der Arbeitsleistung und Loyalität ist. Ähnlich wie bei AvwL 

kommt hier die Einzelberatung der Arbeitnehmer kaum 

vor. Die Dynamik wird vermutlich selten in Anspruch ge-

nommen und fondsgebundene Produkte auch nur in gerin-

gem Maße (Hypothese 3). Das Beschäftigungsverhältnis 

spielt bei klassischen Verträgen die größte Rolle: Ältere 

Arbeitnehmer mit längerer Betriebszugehörigkeit erhalten 

vorwiegend klassische bAV-Verträge. Männer profitieren 

deshalb wahrscheinlich häufiger von klassischen bAV-Ver-

trägen aufgrund der höheren Anzahl von Arbeitsjahren 

gegenüber Frauen (Hypothese 4).

3.3.3 Maximierer und Referenzsparer

Die Maximierer versuchen alles, um die Jahresbeiträge auf 

dem förderfähigen Maximum zu halten und möglichst hohe 

Erträge zu erzielen. Sie lassen sich gerne den Einschluss von 

dynamischer Beitragsanpassung vermitteln. Fondsgebun-

dene Produkte garantieren in Deutschland mindestens eine 

Rendite von null Prozent, wobei sie nach oben unbegrenzt 

ist. Die Alternative ist ein garantierter Zins mit konserva-

tiven Anlagevorschriften, der sich für neue Verträge seit 

2002 deutlich nach unten bewegt hat (von 3,25 % auf 1,75 % 

ab 2012). Das bedeutet, dass das Abwärtsrisiko fondsge-

bundener Produkte klein und begrenzt ist und der mögliche 

y in der Analyse werden auch Avwl-Verträge mit Dynamik, 

d. h. einer regelmäßigen Beitragsanpassung, der Kategorie 

Avwl-Verträge zugerechnet. eine unterordnung unter die 

Kategorie „Referenzsparer” (da der Jahresbeitrag von 

319,08 € schon angehoben wurde) wird vermieden, da die 

Parameter zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erfasst 

werden. 

ÜBERSICHT 1

Empirische Klassifizierung der Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV)

Vertragstyp Definition

Avwl*-Verträge Ag-finanziert mit einem Jahresbeitrag von 319,08 € oder 159,48 €

Klassische bAV Ag-finanziert und kein Avwl-Vertrag

maximierer An- oder mischfinanzierte Verträge mit dem maximal förderfähigen Jahresbeitrag

Referenzsparer An- oder mischfinanziert, die zu keiner der anderen drei Kategorien gehören

* Altersvorsorgewirksame leistungen.

Quelle: Darstellung des Autors.
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Gewinn relativ groß sein kann. Deswegen werden fondsge-

bundene Produkte Maximierern vorgeschlagen, die sie ger-

ne in Anspruch nehmen (Hypothese 5).

Wenn ein Arbeitnehmer den maximal förderfähigen 

Jahresbeitrag wählt, deutet das auf eine besondere Art des 

Umgangs mit dem Thema Vorsorge hin. Den Arbeitneh-

mern wird das Thema Altersvorsorge vermutlich erst kurz 

vor ihrer Rente klar. Ältere Arbeitnehmer haben zudem 

tendenziell höheres Einkommen, was zum Vorsorgen ein-

gesetzt werden kann (eher Männer, da Männer regelmäßig 

höhere Löhne erhalten). Allerdings ist laut Wilke (in diesem 

Heft) ein hügelförmiger Zusammenhang zu vermuten (Hy-

pothese 6): Für die Arbeitnehmer lohnt es sich nicht, kurz 

vor der Rente einen neuen Vertrag abzuschließen, insbe-

sondere wegen der hohen Abschlusskosten.

Die vierte Gruppe, die Referenzsparer, wird zu Ver-

gleichszwecken definiert. Durch die Definition dieser vier 

Vertragstypen wird der Großteil der in dem Datensatz vor-

handenen Verträge vollständig und ohne Überlappungen 

abgedeckt.

4.  Empirische Untersuchung der  
Vertragstypen

4.1 Methode

Nach einer knappen deskriptiven Auswertung des Daten-

satzes werden die Hypothesen mithilfe einer multinomialen 

Regression getestet. Diese Methode dient dazu, den Einfluss 

von kontinuierlichen und kategorialen Variablen auf die 

abhängige, kategoriale Variable zu quantifizieren. Die Odds 

Ratio eines Koeffizienten in einer multinomialen Regressi-

on geben an, wie sich die Wahrscheinlichkeit eines Wertes 

der abhängigen Variablen gegenüber einem Referenzzu-

stand ändert, wenn sich die unabhängige Variable um eine 

Einheit ceteris paribus erhöht. Die Odds Ratio sind auf den 

Wert 1 zentriert. Das bedeutet, dass ein Wert größer als 1 

einen Ausgang gegenüber der Referenzgruppe wahrschein-

licher macht, wohingegen ein Wert von weniger als 1 den 

Ausgang weniger wahrscheinlich macht.u 

4.2 Deskriptive Statistik

Klassische bAV, AvwL und die Maximierer repräsentieren 

knapp ein Viertel der Gesamtdaten (Tabelle 2). Die kleinste 

Gruppe fasst die Maximierer zusammen, die 5 % (16.000 

Verträge) ausmachen, gefolgt von der Gruppe der reinen 

AvwL-Verträge mit 6 %. Die klassischen bAV-Verträge ma-

chen 11 % der Grundgesamtheit aus. Die Jahresbeiträge zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entsprechen den Erwar-

tungen: AvwL-Verträge haben durchschnittliche Jahresbei-

träge in der Höhe von 302 €, die klassischen bAV-Verträge 

liegen bei 592 €, die Referenzsparer sorgen mit 1.180 € pro 

Jahr vor und die Maximierer weisen einen Wert von 2.467 € 

auf. Spannend sieht es bei der Produktgestaltung aus: 81,9 % 

der Maximierer haben dynamisierte Produkte, jedoch nur 

0,2 % der AvwL induzierten Verträge. Die Unterschiede se-

hen bei den fondsgebundenen Produkten ähnlich aus: Diese 

sind vor allem bei den Maximierern beliebt (12,9 %) und 

kommen bei den AvwL-Verträgen am seltensten vor (4,9 %).

Die Jüngeren kommen in der AvwL-Gruppe sehr oft vor 

(unter 30-Jährigen zu einem Drittel vertreten). Dagegen 

wird die klassische bAV an die über 45-Jährigen am 

u Kontinuierliche Variablen wurden standardisiert, um die 

einflussstärke der unabhängigen Variablen vergleichen zu 

können.

TABELLE 2

Verteilung und Charakteristika betrieblicher Altersvorsorgeprodukte

Anteile in Prozent

Gesamt AvwL Klassische bAV Maximierer Referenzsparer

100 6 11 5 78

Jahresbeitrag beim  
Vertragsabschluss (€, Ø)

1.135 302 592 2.467 1.180

Fondsgebunden 7,8 4,9 2,1 12,9 8,5

Dynamik 9,0 0,2 2,2 81,4 5,6

Anteil Frauen 22,9 18,0 21,8 17,7 23,7

Alter bei Abschluss (Jahre, Ø) 39,1 37,0 39,2 41,8 39,1

Anteil unter 30 22 33 12 22 25

Anteil über 45 30 27 37 29 33

Quelle: metallRente Bestandsdaten; Berechnungen des Autors.
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häufigsten vergeben (Anteil: 37 %). Frauen kommen nur in 

der Referenzgruppe öfter als in der Grundgesamtheit vor.

Der Anteil der Vertragstypen in den Altersgruppen (Al-

ter im Abschlussjahr des Vertrages als die Entscheidung 

stattfand) scheint charakteristisch für das jeweilige Alter zu 

sein (Abbildung 1). Der Verlauf der relativen Anteile ist u-

förmig: AvwL-Verträge und klassische bAV-Verträge kom-

men bei jüngeren und bei älteren Arbeitnehmern häufiger 

vor. Arbeitnehmer unter 22 Jahren sind in der Kategorie 

der Maximierer fast nicht vertreten (leicht hügelförmig).

4.3 Multinomiale Regressionsanalyse

In der multinomialen Regression wird der Vertragstyp als 

abhängige Variable mit den anderen Variablen (Dynamik, 

Fonds, Geschlecht, Alter und Alter-Quadrat) erklärt. Die 

Nutzung von quadratischen Alterswerten ist eine in der 

Literatur verbreitete Lösung, die das Verifizieren hügelför-

miger und u-förmiger Zusammenhänge ermöglicht 

(Börsch-Supan et al. 2008; Wilke in diesem Heft). Hinter-

grund für diese Annahme sind die Beobachtungen aus 

Abbildung 1. Die Regressionsparameter sind in Tabelle 3 

dargestellt.

Die Koeffizienten beim Alter bei den AvwL-Verträgen 

zeigen, dass Letztere tendenziell mehr von Jüngeren in 

Anspruch genommen werden als von der Referenzgruppe 

(kleiner als 1). Allerdings steigt der Anteil von AvwL in 

den älteren Altersgruppen an, da der exponentielle Wert 

des Koeffizienten größer ist als 1. Hypothese 2 wurde da-

durch nur teilweise verifiziert: AvwL kommt überwiegend 

bei Jüngeren und in geringerem Maße bei Arbeitnehmern 

unmittelbar vor deren Rentenbeginn vor. Eine mögliche 

Erklärung für diese zweite Beobachtung mag sein, dass 

ältere Arbeitnehmer ohnehin mit höheren staatlichen 

Renten rechnen können als die jungen Generationen 

(Börsch-Supan/Wilke 2006) und/oder schon andere Al-

tersversorgungsverträge vorliegen und deshalb keine Auf-

stockung erfolgt. Männer haben öfter AvwL-Verträge als 

Frauen gegenüber der Referenzgruppe (die Odds Ratio ist 

größer als 1). Obwohl sich der Grund dafür nicht bestäti-

gen lässt, kann es sein, dass Frauen häufiger Eigenbeiträge 

leisten und damit in der Referenzgruppe zu finden sind.

Hypothese 4 kann durch die Datenanalyse auch nur teil-

weise verifiziert werden. Die altersbezogenen Odds Ratios 

der klassischen und der AvwL-Verträge haben ähnliche 

Wirkungen (bei jüngeren und älteren Arbeitnehmern häu-

figer), jedoch mit unterschiedlich starker Ausprägung. Klas-

sische Verträge kommen bei Älteren vermehrt vor (im Hin-

blick auf die Referenzgruppe) als bei Jüngeren. Das heißt, 

sowohl tarifvertraglich bedingte Verträge als auch bAV-

Verträge sind wahrscheinlicher bei den Jüngeren und den 

Arbeitnehmern kurz vor dem Rentenbeginn als in der Re-

ferenzgruppe. Hypothese 6, dass Maximierer tendenziell 

näher am Rentenbeginn und mit einer höheren Wahr-

scheinlichkeit männlich sind, wurde nur teilweise bestätigt: 

Ab 55 Jahren wählen die Sparer nicht mehr so gern die ma-

ximal förderfähige Sparsumme.

Der Dynamikeinschluss hat in der AvwL-Gruppe den 

kleinsten Koeffizienten, was meine Hypothese 1 teilweise 

bestätigt. Fondsgebundene Produkte sind überraschender-

weise in der klassischen bAV weniger wahrscheinlich als 

bei AvwL, dennoch kann auch Hypothese 3 nicht verworfen 

werden. Maximierer weisen dagegen die höchsten Koeffi-

zienten und dadurch die höchste Wahrscheinlichkeit von 

fondsgebundenen Produkten und dynamisierten Jahresbei-

trägen auf, was die Hypothese 5 bestätigt.

ABB. 1

Vertragstypen betrieblicher Altersvorsorge in Abhängigkeit vom Alter

Anteile in Prozent

     klassische betriebliche Altersvorsorge       Altersvorsorge wirksame Leistungen     Maximierer*

* Verträge mit dem maximal förderfähigen Jahresbeitrag.

Quelle: MetallRente Bestandsdaten; Darstellung des Autors.

0

5

10

15

20

25

30

35

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

TABELLE 3

Einflussfaktoren auf den Vertragstyp der betrieblichen Altersvorsorge

multinomiale Regression

Odds Ratio (Exp(B))

Vertragstyp AvwL Klassische bAV Maximierer

Konstant – – –

Dynamik (Basis: keine Dynamik) 0,037*** 0,391*** 71,927***

Fonds (Basis: kein Fonds) 0,540*** 0,242*** 1,513***

Alter-Quadrat (standardisierte werte) 4,157*** 3,150*** 0,388***

Alter (standardisierte werte) 0,207*** 0,319*** 3,530***

Geschlecht (Basis: Frau) 1,420*** 1,134*** 1,273***

Abhängige Variable: Vertragstyp,
Referenzkategorie: „Referenzsparer“,
Pseudo (Nagelkerke) R2: 24,5 %,
Fallzahl: 300.129.
*** signifikant auf 1 %.

Quelle: metallrente Bestandsdaten; Berechnungen des Autors.
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5. Implikationen und Fazit

Der Vorteil der Anwendung der Vertragstypologie in der 

betrieblichen Altersvorsorge ist, dass sie eine Brücke zwi-

schen persönlichen Entscheidungsprozessen und sozialpo-

litischen Implikationen bildet. In diesem Artikel wurden 

drei Vertragstypen definiert. Die Untersuchung hat eine 

Korrelation zwischen dem Vertragstyp und der Produktge-

staltung bzw. den sozioökonomischen Merkmalen der Ar-

beitnehmer festgestellt.

Die klassischen, arbeitgeberfinanzierten bAV-Verträge, 

die tarifvertraglich arbeitgeberfinanzierten Verträge und 

die Entgeltumwandlungsverträge mit dem maximal förder-

fähigen Jahresbeitrag repräsentieren unterschiedliche Nut-

zer, die verschiedene Zielsetzungen und Vorstellungen über 

die Rolle der betrieblichen Altersversorgung haben. Die 

Existenz von drei unterschiedlichen Zielen stellt kein Pro-

blem per se dar. Das Problem besteht vielmehr darin, dass 

sie nicht vollständig der Zielsetzung „Vermeidung von Al-

tersarmut“ dienen können. Einfach ausgedrückt, lässt sich 

der Kampf gegen Altersarmut auf zwei Faktoren beschrän-

ken: ausreichende Jahresbeiträge und möglichst hohe Ab-

deckung der Mitarbeiter. Die Verbesserung dieser zwei 

Faktoren kann durch die Anpassung institutioneller Rah-

menbedingungen erreichbar sein.

(1) Die klassischen bAV-Verträge haben die Zielsetzung, 

die Leistung und Loyalität der Arbeitnehmer zu belohnen. 

Das Konzept der Altersarmutsvermeidung scheitert bei jün-

geren und älteren Mitarbeitern manchmal, da sie nicht be-

reit sind, die Arbeitgeberbeiträge mit Eigenleistungen zu 

ergänzen. Allerdings können diese Arbeitnehmer zusätzli-

che private Verträge abgeschlossen haben. Dann ergeben 

sich aber Ineffizienzen: unnötige Doppelung von Ab-

schlusskosten, Verwaltung und gegebenenfalls andere 

rechtliche Grundlagen. Ebenso investieren die Versicherten 

mit klassischen Verträgen überwiegend in nicht-fondsge-

bundene Produkte, die mit einer konservativen Anlagestra-

tegie einhergehen. Auch die Jahresbeiträge werden bei klas-

sischen bAV-Verträgen konstant gehalten (und sind 

unterdurchschnittlich), anstatt dem Lohnniveau der Mit-

arbeiter oder der Beitragsbemessungsgrenze zu folgen. Des-

wegen kann anhand dieses Beitrags das Abdeckungspoten-

zial und das Beitragspotenzial der klassischen bAV im 

Kampf gegen die Altersarmut als verbesserungsbedürftig 

angesehen werden.

(2) Entgeltumwandlung ist ein gutes Konzept für Indivi-

duen, denen die Notwendigkeit zur Eigenvorsorge bewusst 

ist und die über die finanziellen Mittel verfügen, dafür selbst 

etwas zu tun. In dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass 

Maximierer leicht zu erkennen sind: Wie die besten Schüler 

in der Klasse schöpfen die Maximierer alle Produktbaustei-

ne aus, was einer möglichst guten Versorgung dient. Sie 

haben fondsgebundene Produkte und dynamisierte Jahres-

beiträge. Allerdings handeln die meisten Leute nicht früh 

genug. Kurz gefasst heißt das bei der Entgeltumwandlung: 

Die Jahresbeiträge können zwar hoch sein, die Abdeckung 

ist aber, insbesondere in jungen Jahren, zu niedrig.

(3) Auch die tarifvertraglich bedingten Verträge mit aus-

schließlich einem fixen Jahresbeitrag sind mit typischen 

Nutzern verbunden. Die AvwL-Nutzer sind in erster Linie 

Jüngere, die typischerweise keine Dynamik wählen, aber 

gerne fondsgebundene Produkte abschließen. Die Jahres-

beiträge sind nur ein Bruchteil der anderen zwei bAV-Ty-

pen, die selbst bei langen Laufzeiten nur unzureichende 

zusätzliche Renten ermöglichen werden. Sollten sich die 

Jüngeren später für höhere, eigene Beiträge entscheiden, 

müssen sie erneut einen Vertrag abschließen, was wieder 

systemimmanente Ineffizienz bedeutet. Anpassungen sind 

im Prinzip im selben Vertrag möglich, werden aber nach 

dieser Analyse von vielen nicht in Anspruch genommen. 

Im Fazit bleibt positiv anzumerken, dass die AvwL-Verträ-

ge im Tarifbereich viele Jüngere in die Altersversorgung 

einbinden.

Die Implikationen sind komplex. Die Nutzerlandschaft lässt 

sich durch die Produktgestaltung nur teilweise beeinflussen. 

Thaler/Benartzi (2004) raten dazu, Jahresbeitragssteigerun-

gen an Gehaltssteigerungen zu koppeln, da dies die Ent-

scheidung der Arbeitnehmer für dynamisierte Produkte 

positiv beeinflusse. Ein Vorteil ihres Vorschlags für Arbeit-

geber besteht darin, dass die Kosten von den Arbeitneh-

mern getragen würden. Eine solche Dynamik würde zu-

mindest deutlich mehr Sinn ergeben als eine Kopplung an 

die Beitragsbemessungsgrenze ohne Rücksicht auf das Ge-

halt der Arbeitnehmer.

Generell gilt: Wenn die Entscheidungssituation so ge-

staltet wäre, dass die Arbeitnehmer zu einem Eigenbeitrag 

motiviert wären, so würden sich die Arbeitnehmer stärker 

mit ihrer Altersvorsorge auseinandersetzen. Das kann ent-

weder durch mehr Einzelberatung oder durch Anpassung 

der institutionellen Rahmenbedingungen erreicht werden. 

Es würde sich zum Beispiel der Vertragstyp (und evtl. das 

Nutzerverhalten) grundsätzlich ändern, wenn der Arbeit-

nehmer zu dem umgewandelten Jahresbeitrag einen pro-

portionalen Arbeitgeberbeitrag erhielte. In diesem Fall geht 

es nicht mehr um eine klassische bAV, sondern um eine 

Mischung von klassischer bAV und Entgeltumwandlung. 

Die Tarifparteien sind am besten in der Lage, solche Maß-

nahmen einfach, schnell und effizient zu implementieren. 

Die aktuell zumeist fixen Arbeitgeberbeiträge müssten hier-

zu mit dem Ziel umstrukturiert werden, die Teilnahmequo-

te an der betrieblichen Altersversorgung und die Jahresbei-

träge zu steigern und eine ausreichende finanzielle Absi-

cherung im Alter zu erreichen. 
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